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32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

31977L0388 Umsatzsteuer-RL 06te Art13 TeilB;

31977L0388 Umsatzsteuer-RL 06te Art13 TeilC;

31977L0388 Umsatzsteuer-RL 06te Art28 Abs2;

UStG 1994 §10;

UStG 1994 §28 Abs5 Z4;

Rechtssatz

Der österreichische Gesetzgeber hat mit § 28 Abs 5 Z 4 UStG 1994 eine umsatzsteuerliche Regelung für die

verlustträchtige Vermietung von privat nutzbarem Wohnraum getro=en. Er hat diese Art der Vermietung nach der

Grundregel des Art 13 Teil B Buchstabe b der Sechsten MwSt-Richtlinie geregelt (siehe Sarnthein, SWK 2005, S 515,

unter Hinweis auf eine Stellungnahme der EU-Kommission). Für andere Arten der Immobilienvermietung hat der

österreichische Gesetzgeber in Ausübung der Mitgliedstaatenwahlrechte nach Art 13 Teil B Buchstabe b sowie Teil C

Buchstabe a der Sechsten MwSt-Richtlinie andere Regelungen getro=en (hinsichtlich des Steuersatzes auch unter

Ausübung eines Wahlrechtes, welches Österreich in der Beitrittsakte bzw in Art 28 Abs 2 der Sechsten MwSt-Richtlinie

eingeräumt ist), dadurch aber das ihm durch das Gemeinschaftsrecht eingeräumte Ermessen nicht überschritten. So

hat der österreichische Gesetzgeber insbesondere die nicht verlustträchtige Vermietung von Grundstücken zu

Wohnzwecken als zwingend steuerpFichtig (und zwar wie die Beherbergung im Gastgewerbe und die Vermietung zu

Campingzwecken zum Steuersatz von 10%, die Vermietung von Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen zum

Steuersatz von 20%), die Vermietung von Grundstücken zu Geschäftszwecken hingegen als steuerbefreit mit

Optionsrecht des Vermieters zur Steuerpflicht geregelt (vgl Ruppe, UStG3, § 10 Tz 58).
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